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Satzung 
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BauGB–, Art. 81 Bayerische Bauordnung –BayBO– und Art. 23 Gemeindeordnung für den 
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Lageplan M 1:5.000. Geobasisdaten  Bayer. Vermessungsverwaltung 12/2021. 
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Dieser Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines Geltungsbereichs die Planzeichnung und die 
Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 7 Gereuth, in der Fassung vom 14.08.1994, in Kraft 
getreten am 12.01.1995, einschließlich aller seiner vorangegangenen rechtsverbindlichen 
Änderungen. 
 

A Festsetzungen 

1 Geltungsbereich 

   Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 

  Abgrenzungen unterschiedliches Maß der baulichen 
Nutzungen 

2 Art der baulichen Nutzung  

 WA   Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO.  

2.1.1 Folgende nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind 
nicht zulässig: 

 Gartenbaubetriebe 
 Tankstellen 

3 Maß der baulichen Nutzung 

  GRZ 0,26 Grundflächenzahl (GRZ), z.B. 0,26 

3.1.1 Die festgesetzte Grundflächenzahl kann durch die in § 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 
BauNVO genannten Anlagen um 100 % überschritten werden. 

  II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, z.B. 2  

4 Überbaubare Grundstücksfläche, Bauweise und Abstandsflächen 

 Es wird die offene Bauweise festgesetzt. 

   nur Einzelhäuser zulässig 

   nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 

 Pro Einzelhaus und Doppelhaushälfte sind 2 Wohneinheiten zulässig. 

   Baugrenze 
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 Die festgesetzten Baugrenzen dürfen durch Außentreppen, Vordächer, Balkone, 
Terrassen und Terrassenüberdachungen, ebenerdige Anbauten und untergeordnete 
Bauteile ausnahmsweise um bis zu 2 m und bis zu einer Fläche von 20 m² 
überschritten werden.  

 Es gelten die gesetzlichen Abstandsflächen (Art. 6 Abs. 5 BayBO). 

 Pro Wohneinheit sind 1,5 Stellplätze als offene Stellplätze, als Carport- oder 
Garagenstellplätze nachzuweisen. 

5 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 

 Garagen, Carports und offene Stellplätze sowie Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 
BauNVO sind auch außerhalb der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen 
(Baugrenzen) zulässig. Die  max. Gesamt-Grundflächenzahl nach 3.1.1 ist zu 
beachten. 

 Garagen, Carports und offene Stellplätze, bei denen die direkte Zufahrt unmittelbar 
von der öffentlichen Verkehrsfläche erfolgt, müssen einen Mindestabstand von 5 m 
zur öffentlichen Verkehrsfläche einhalten. 

6 Bauliche Gestaltung 

 Es sind ausschließlich Satteldächer zulässig. Hiervon ausgenommen sind die 
Flurnummern 425/19 und 425/20, hier sind ebenfalls Pultdächer zulässig. 

   festgesetzte Hauptfirstrichtung  

 Es ist eine Dachneigung von 21° bis 36° zulässig. 

 Die Dachflächen sind mit Dachsteinen oder Ziegeln im Farbton rot, rot-braun oder 
anthrazit auszuführen. In die Dacheindeckung integrierte Anlagen zur Nutzung von 
Solarenergie sind hiervon ausgenommen.  

 Dachaufbauten sind ausschließlich bei Satteldächern und ab einer Dachneigung 
von 32° zulässig.  

 Die Dachform von Dachaufbauten und Zwerchgiebeln ist frei wählbar. 

 Die Oberkante der Dachaufbauten muss mind. 0,5 unter dem First des Hauptdaches 
zurückbleiben und in einer Ebene angeordnet sein.  

 Anlagen zur Nutzung von Solarenergie sind in Verbindung mit Gebäuden nur auf 
dem Dach und an der Fassade bzw. Brüstungselementen zulässig. Auf geneigten 
Dächern sind sie nur mit max. 0,2 m Abstand parallel zur Dachhaut zulässig. 

 Doppelhäuser sind profilgleich, mit gleicher Dachform und -neigung ohne Versatz 
und mit gleicher Dacheindeckung auszuführen.  
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7 Verkehrsflächen 

   Straßenbegrenzungslinie   

    öffentliche Verkehrsfläche   
 

 Für Zufahrten, nicht überdachte Stellplätze, Fußwege und Abstellflächen sind nur 
versickerungsfähige Beläge zu verwenden. 

8 Flächen für Versorgungsanlagen 

  Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung 
und Abwasserbeseitigung sowie Ablagerungen mit 
folgender Zweckbestimmung: 

8.1.1   Elektrizität 

9 Grünordnung 

  öffentliche Grünfläche mit folgender Zweckbestimmung 

9.1.1   Spielplatz  

   zu erhaltender Baum   

  Fläche für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und               
sonstigen Bepflanzungen 

  Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
Innerhalb der Umgrenzung sind drei Reihen 
standortgerechter heimischer Gehölze im Dreiecks-
verband mit einem Abstand von max. 1,5 m zu pflanzen. 
Bäume und Sträucher sind im Verhältnis 1:10 zu 
verwenden.   

 Unbebaute Flächen bebauter Grundstücke sind zu begrünen und zu bepflanzen 
sowie gärtnerisch zu gestalten (Verbot von Stein- oder Schotterflächen zur 
Gartengestaltung).  

 Je vollendete 200 m² Grundstücksfläche ein standortgerechter, heimischer Obst- 
oder Laubbaum zu pflanzen ist. Es ist ein Pflanzabstand von mindestens 6 m 
zwischen den Gehölzen einzuhalten. Zeichnerisch festgesetzte Bäume sind 
anzurechnen. 

 Mindestpflanzqualitäten: 

 Für Pflanzungen von Sträuchern und Klettergehölzen sind standortgerechte 
heimische Sträucher, einmal verpflanzt, 100 bis 150 cm, mit 8 Trieben zu 
verwenden. 
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 Für Baumpflanzungen innerhalb der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern sind standortgerechte heimische Heister, einmal verpflanzt, 150 bis 
200 cm zu verwenden. 

 Bäume sind als standortgerechte heimische Bäume in der Pflanzqualität 
Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit einem Stammumfang von 18 bis 20 cm und 
einem Kronenansatz bei 2,5 m Höhe oder als Obstbäume regionaltypischer Sorte 
in der Pflanzqualität Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit einem Stammumfang 
von 10 bis 12 cm zu pflanzen. 

 Bestehende Gehölze, die den Anforderungen an die festgesetzte 
Mindestpflanzqualität entsprechen, sind anzurechnen.  

 Festgesetzte Pflanzungen sind spätestens eine Vegetationsperiode nach 
Baufertigstellung durchzuführen. Ausgefallene Gehölze sind in der jeweils 
festgesetzten Mindestpflanzqualität spätestens eine Vegetationsperiode nach 
Ausfall zu ersetzen. 

10 Natur- und Artenschutz 

 Einfriedungen sind sockelfrei mit einem Bodenabstand von 15 cm auszuführen.   

11 Immissionsschutz 

 Es sind an allen Fassaden und Dachflächen, hinter denen sich schutzbedürftige 
Räume befinden, bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden technische 
Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärm vorzusehen, die gewährleisten, dass die 
Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen eingehalten werden. 
An Gebäuden mit Überschreitung der Orientierungswerte nach DIN 18005 
„Schallschutz im Städtebau“ sind schutzbedürftige Räume durch 
Grundrissgestaltung so anzuordnen, dass sich zu Lüftungszwecken notwendige 
Fenster an den lärmabgewandten (leisen) Fassaden befinden. Ausnahmsweise 
kann von der Grundrissgestaltung abgesehen werden, wenn der Nachweis erbracht 
wird, dass eine Grundrissorientierung nicht möglich ist und ausreichender 
Schallschutz gewährleistet wird. 

 Die Kombination aller Außenbauteile (Wand, Fenster sowie Fensterzusatz-
einrichtungen) des zu betrachtenden Raums muss ein bestimmtes gesamtes be-
wertetes Bau-Schalldämm-Maß R’w,ges nach DIN 4109-1, Abschnitt 7.1 (Fassung 
vom Januar 2018) erfüllen. Für das Plangebiet beträgt das maximal gesamte 
bewertete Bau-Schalldämm-Maße R’w,ges mindestens 33 dB entsprechend des 
Lärmpegelbereiches III (LPBIII) und mindestens 30 dB für den Lärmpegelbereich II 
(LPBII). 
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Abb. 1 Lärmpegelbereiche und maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-1.2018-01.            
Nördlicher Bereich des Plangebietes 

 
Abb. 2 Lärmpegelbereiche und maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-1.2018-01. 
Südlicher Bereich des Plangebietes. 
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 Die Ausführung der Fenster muss mindestens der Schallschutzklasse 2 
entsprechen.  

 Fensterzusatzeinrichtungen wie Rolladenkästen sind so auszuführen, dass diese in 
Kombination mit der Wand und dem Fenster die erforderlichen gesamten 
bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R’w,ges weiterhin einhalten. 

 

12 Bemaßung 

12.1.1  Maßzahl in Metern, z.B. 16 m 

 

B Hinweise 

1   bestehende Grundstücksgrenze    

2       454 Flurstücksnummer, z.B. 454   

3   bestehende Bebauung    

4  Höhenlinien, mit Höhenangabe in Meter über NHN,  
z.B. 495,5 m ü. NHN   

5 Es wird empfohlen, Gebäude und Anlagen die zum Auf-
enthalt von Menschen geeignet sind, in einem Abstand 
von weniger als 10 m zum Waldrand gegenüber Windwurf 
des angrenzenden Waldbestandes konstruktiv abzusi-
chern. 

6 Grünordnung 

 Die Gemeinde kann den Eigentümer gemäß § 178 BauGB durch Bescheid 
verpflichten, sein Grundstück innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen 
Frist, entsprechend den nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB getroffenen Festsetzungen 
des Bebauungsplans, zu bepflanzen. 

 Bei baulichen Maßnahmen im Kronenbereich von Bestandsbäumen sind die DIN 
18920 (Schutz von Bäumen) sowie die RAS-LP 4 (Richtlinie für die Anlage von 
Straßen – Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei 
Baumaßnahmen) zu beachten. 
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 Die Pflanzung folgender heimischer standortgerechter Baum- und Straucharten wird 
empfohlen: 
 
Bäume: 

Acer campestre (Feld-Ahorn) 
Acer platanoides (Spitz-Ahorn) 
Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) 
Betula pendula (Sand-Birke) 
Carpinus betulus (Hainbuche) 
Fagus sylvatica (Rot-Buche) 
Prunus avium (Vogel-Kirsche) 
Pyrus pyraster (Wild-Birne) 
Quercus petraea (Trauben-Eiche) 
Quercus robur (Stiel-Eiche) 
Sorbus aria (Echte Mehlbeere) 
Sorbus aucuparia (Vogelbeere) 
Tilia cordata (Winter-Linde) 
Tilia platyphyllos (Sommer-Linde) 
 
+ heimische Obstbaumsorten 

Sträucher: 

Carpinus betulus (Hainbuche) 
Cornus mas (Kornelkirsche) 
Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 
Corylus avellana (Haselnuss) 
Crataegus laevigata (Zweigr. Weißdorn) 
Euonymus europaea (Pfaffenhütchen) 
Frangula alnus (Faulbaum) 
Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche) 
Ligustrum vulgare (Liguster) 
Prunus spinosa (Schlehe) 
Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere) 
Rosa arvensis (Feld-Rose) 
Salix caprea (Sal-Weide) 
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 
Viburnum opulus (Wasser-Schneeball) 
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) 

7 Artenschutz 

 Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen gem. §§ 39 und 
44 BNatSchG dürfen Hecken, Gebüsche oder Gehölze nur vom 1. Oktober bis 28. 
Februar (außerhalb der Vogelbrutzeit) auf den Stock gesetzt oder entfernt werden. 
Vor der Entfernung von Bäumen sind diese – auch in der gesetzlich zulässigen Zeit 
aufgrund potentieller Fledermaus-Quartiere – von einem qualifizierten 
Sachverständigen auf Brutstätten und Höhlen zu überprüfen. Das Ergebnis der 
Prüfung ist der unteren Naturschutzbehörde vor der Fällung vorzulegen. Sollten 
während der Fällung besetzte Brutstätten oder Höhlen gefunden werden, sind die 
Fällarbeiten unverzüglich einzustellen und die untere Naturschutzbehörde ist zu 
informieren. 

 Schutz von Insekten und Fledermäusen 

7.2.1 Die Beachtung des allgemeinen und besonderen Artenschutzrechtes (§§ 39 und 44 
BNatSchG) ist Voraussetzung für die naturschutzrechtliche Zulassung eines 
Vorhabens. Deshalb ist vor Abbruch oder Umbau ein Fledermausfachberater des 
Landkreises Landsberg (Kontakt über die untere Naturschutzbehörde) oder ein 
Artenschutz-Sachverständiger mit der Prüfung zu beauftragen, ob Arten wie Vögel 
(z.B. Schwalben, Mauersegler, etc.), Fledermäuse und evtl. weitere Arten betroffen 
sind. Das Ergebnis der Prüfung ist der unteren Naturschutzbehörde vor 
Abbruchbeginn vorzulegen. 
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7.2.2 Für die Beleuchtung der Freiflächen und Straßenräume sollen nur LED-Leuchten 
mit einer Farbtemperatur von 2.700 bis 3.000 Kelvin oder Natriumdampflampen 
verwendet werden. Der Lichtstrahl soll nach unten gerichtet werden (Full-Cut-Off, 
voll abgeschirmte Leuchtengehäuse, FCO). Die Leuchtengehäuse sollen gegen das 
Eindringen von Spinnen und Insekten geschützt werden (Schutzart IP 54, staub- 
und spritzwassergeschützte Leuchte oder nach dem Stand der Technik 
vergleichbar). Die Oberflächentemperatur der Leuchtengehäuse soll 60 °C nicht 
übersteigen. Die Lichtpunkthöhe soll 4,5 m nicht überschreiten. 

8 Schutz vor Überflutungen infolge von Starkregen 

Infolge von Starkregenereignissen können im Bereich des Bebauungsplans 
Überflutungen auftreten. Um Schäden zu vermeiden, sind bauliche Vor-
sorgemaßnahmen zu treffen, die das Eindringen von oberflächlich abfließendem 
Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindert. Kellerfenster sowie 
Kellereingangstüren sollten wasserdicht und/oder mit Aufkantungen, z.B. vor 
Lichtschächten, ausgeführt werden. 

Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen. 

9 Grundwasser 

Die Erkundung des Baugrundes einschl. der Grundwasserverhältnisse obliegt 
grundsätzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen 
auftretendes Grund- oder Hang- und Schichtenwasser sichern muss. 

Sind im Rahmen von Bauvorhaben Maßnahmen geplant, die in das Grundwasser 
eingreifen (z.B. Grundwasserabsenkungen durch Bauwasserhaltung, Herstellen von 
Gründungspfählen oder Bodenankern mittels Injektionen), so ist rechtzeitig vor 
deren Durchführung mit der Kreisverwaltungsbehörde bezüglich der Erforderlichkeit 
einer wasserrechtlichen Erlaubnis Kontakt aufzunehmen. 

10 Denkmalschutz 

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde 
gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG.  

11 Altlasten 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen keine bekannten Altlastenver-
dachtsflächen. Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auf-
fälligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenverände-
rung oder Altlast hindeuten oder sollten derartige Erkenntnisse beim Planungsträger 
vorhanden sein, die sich z.B. aus einer gewerblichen Vornutzung des Geländes o-
der aus Bodenauffüllungen ableiten lassen oder Auffälligkeiten der Bodenbeschaf-
fenheit im Zuge der Baumaßnahmen oder Nutzung bekannt werden, so sind diese 
gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB zu berücksichtigen. In diesem Fall ist die untere Ab-
fall- /Bodenschutzbehörde gemäß § 47 Abs. 3 KrWG und Art. 1 Satz 1 und 2 i.V.m. 
Art 12 BayBodSchG zu informieren. Die weiteren Maßnahmen wie Aushubüberwa-
chung nach § 51 Abs. 1 Nrn. 1 u. 2 KrWG und Art. 26 BayAbfG i. V. m. § 10 Abs. 2 
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Nrn. 5 - 8 KrWG, die Abstimmung von Verwertungs- und Entsorgungsmaßnahmen 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 und § 3 Nachweisverordnung und ggfs. nachfolgende Beweis-
sicherungsuntersuchungen nach 10 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 4 Abs. 2 BBodSchG sind 
mit der unteren Abfall-/Bodenschutzbehörde abzustimmen. 

12 Landwirtschaftliche Emissionen 

Das Satzungsgebiet grenzt an landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Auch bei ord-
nungsgemäßer Bewirtschaftung ist mit Geräusch-, Geruchs- und Staubimmissionen 
zu rechnen, die ortsüblich und gebietstypisch sind. Unter Umständen können diese 
auch sonn- und feiertags sowie vor 6:00 Uhr und nach 22:00 Uhr auftreten. Diese 
sind zu dulden. 

13 Die DIN-Normen, auf welche die Festsetzungen (Teil A) Bezug nehmen, sind im 
Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstr.6, 10787 Berlin erschienen und bei allen DIN-
Normen-Auslegestellen kostenfrei einzusehen. Die Normen sind dort in der Regel in 
elektronischer Form am Bildschirm zugänglich. 

 Deutsches Patent und Markenamt, Auslegestelle, Zweibrückenstraße 12, 80331 
München, http://www.dpma.de 

 Hochschule München, Bibliothek, Auslegestelle mit DIN-Normen und VDI-
Richtlinien, Lothstraße 13d , 80335 München, http://www.fh-muenchen.de 

 Gemeinde Greifenberg, Hauptstraße 32, 86926 Greifenberg bzw. VG Schondorf, 
Rathausplatz 1, 86938 Schondorf 

 

 

 Kartengrundlage Geobasisdaten  Bayer. Vermessungsverwaltung 01/2022. 
Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht ge-
eignet. 

 Maßentnahme Planzeichnung zur Maßentnahme nur bedingt geeignet; 
keine Gewähr für Maßhaltigkeit. Bei der Vermessung sind 
etwaige Differenzen auszugleichen. 

 

 Planfertiger München, den  .....................................................................  
 

   ............................................................................................  
PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 

 

 Gemeinde Greifenberg, den  .................................................................  
 

  ............................................................................................ 
Patricia Müller, Erste Bürgermeisterin  

 
          

 

 
          

 

            
        
  

             
              

  

             
             

       

           
              

   

       
 

      
    

 
  

       
 

      
    

 

             
           

             
          

             
                   

  

       
 

      
    

 
          

 

 
          

           
          

          
         

           
         

         
        

       

        
        

         
         

        
   

      

  

        
          

        

           
       

         
        

     

  

          
        

       

  

       
        

         
          

           
        

            
                

                
         

                      



 
          

 

 
          

          
 

 
 

   
   
   

   
   

   
   

   
   
   

    
   

   
   

 
   

 

   
   
    
   

    
   

   
    
   

   
   
   
   

    
   
    

  

          
             

           
              

       
          

          
           

         
 

      

            
        
          
         

          
          
          

  

   

 
          

 

 
          

           
              

                
     

   

          
        

           
              

   

             
         

           
     

         
  

        
       

          
    

 

 

       
      

 

        
        

   

 

       
 

     
     

 

       
 

   
     

 
Greifenberg  Bebauungsplan Nr. 7 Gereuth, 12. Änderung 05.03.2024  
 

 
PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München  GRG 2-29 Seite 13/13 

Verfahrensvermerke 

 Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 23.06.2022 die Änderung des Bebauungs-
plans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 14.12.2023 ortsüblich be-
kannt gemacht. 

 Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 12.12.2023 wurde mit der 
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 21.12.2023 bis 26.01.2024 
öffentlich ausgelegt. 

 Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 12.12.2023 wurden die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in 
der Zeit vom 21.12.2023 bis 26.01.2024 beteiligt. 

 Die Gemeinde Greifenberg hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 05.03.2024 
den Bebauungsplan in der Fassung vom 05.03.2024 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als 
Satzung beschlossen.  

  Greifenberg, den  ...............................................................  
 

 (Siegel)  ..........................................................................................   
Patricia Müller, Erste Bürgermeisterin 

 
 Ausgefertigt 

  Greifenberg, den  ...............................................................  
 

 (Siegel)  ..........................................................................................   
Patricia Müller, Erste Bürgermeisterin 

 

 Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am ………. gemäß § 10 Abs. 3 
Satz 1 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Be-
gründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft 
gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 
44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird 
hingewiesen.  

  Greifenberg den  ................................................................  
 

 (Siegel)  ..........................................................................................   
Patricia Müller, Erste Bürgermeisterin 
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